
Adolf-Westphal-Straße 4, 24143 Kiel   |  Telefon 0431-9 88-0 (Vermittlung)  |  Buslinien 11, 12, 21, 31, 32, 33, 34, 100, 101, 200, 201, 
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Formular zur Datenerfassung für das Versandapothekenregister 
gemäß § 43 Absatz 1 AMG1 

 
 

Versandapotheke 
Name1 
Anschrift 
Telefon 
Telefax 
 
E-Mail-Adresse2 

 
 
 
 

Präsenzapotheke3 
(falls Name oder Anschrift von de Versand-
apotheke abweichen) 
Name 
Anschrift 
 
Haupt- oder Filialapotheke 

 
 
 
 

 
□ Hauptapotheke    □ Filialapotheke 

Internetadressen der Versandapotheke4: 
 
          ■ alle Internetadressen, die öffentlich 
            zugänglich sein sollen 
 
          ■ alle Internetadressen, die nicht  
            öffentlich zugänglich sein sollen, auf 
            denen aber das Logo platziert wird5 

 

Datum der Erteilung der Versandhandels-
erlaubnis 
gemäß § 43 AMG bzw. § 11a ApoG 
 

 

                                            
1 Name, Anschrift und Kontaktdaten der für die Erlaubniserteilung nach Landesrecht zuständigen Stelle werden ebenfalls 
im Versandapothekenregister erfasst und ausgegeben. 
1 Falls im Internetauftritt einer Versandapotheke der Name der zugehörigen Präsenzapotheke für den Verbraucher nicht 
direkt ersichtlich ist, bitte hier den abweichenden Namen aus dem Internetauftritt angeben (Bsp.: Die „P-Apotheke“ fir-
miert im Internet als „internetapotheke.de“. In diesem Fall bitte „internetapotheke.de“ als Namen der Versandapotheke 
angeben). Falls die Apotheke über mehrere verschiedene Internetauftritte verfügt, bitte alle abweichenden Namen ange-
ben. 
2 Falls vorhanden, bitte die E-Mail-Adresse angeben, da der Versand der individuellen Informationen zum Einbau des 
Sicherheitslogos in die Apothekenwebseiten ausschließlich per E-Mail erfolgt. 
3 Je Versanderlaubnis wird im Versandapothekenregister i. d. R. nur die Hauptapotheke als zugehörige Präsenzapothe-
ke erfasst. Nur in dem Fall, dass die Versandapotheke (z. B. aufgrund des Namens) explizit einer Filialapotheke zuzu-
ordnen ist, wird auch die Filialapotheke erfasst. 
4 Das Sicherheitslogo darf nur auf Webseiten platziert werden, deren Internetadressen dem DIMDI von der zuständigen 
Behörde mitgeteilt wurden. 
5 z. B. Subdomains, Seiten für interne Testzwecke 
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Behörde, die die Erlaubnis ausgestellt hat
(falls abweichend vom Dokumentenkopf) 
 
Name 
Anschrift 
Telefon 
E-Mail-Adresse (falls vorhanden) 
 
Behörde, die zurzeit für die Überwachung 
der Apotheke zuständig ist 
(falls abweichend vom Dokumentenkopf) 
 
Name 
Anschrift 
Telefon 
E-Mail-Adresse (falls vorhanden) 
 

 

 
 


